
Verfahrensart: Bebauungsplan
Verfahrensname: 167 Wohnquartier zwischen Billerbecker Straße / Lange Stiege
Verfahrensschritt: Zweite erneute Veröffentlichung gem. § 4a (3) BauGB
Zeitraum: 04.12.2025 - 08.01.2026

Abwägungstabelle (Stand: 09.01.2026)

Nr. Behörde Stellungnahme Abwägungsvorschlag Beschlussvorschlag
1 Bezirksregierung Münster: Dezernat 54 (W

asserwirtschaft, einschl. anlagenbezogene
r Umweltschutz)

Frau Andrea Sago, am: 17.12.2025
Aktenzeichen: 54.13.03-231/2023.0190

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 04.12.2025 haben Sie um fach
liche Stellungnahme zu dem oben angegebenen V
erfahren gebeten. 

Das Dezernat 54 - Wasserwirtschaft - der Bezirksr
egierung Münster hat zu dem Verfahren folgenden
Hinweis:

Ich weise auf die Stellungnahmen vom 28.07.2023
und 11.03.2025 hin.

Bitte beachten Sie, dass für bestimmte wasserwirt
schaftliche Belange (z. B. im Hinblick auf sonstige 
Gewässer oder Niederschlagswasserbeseitigung) 
auch eine Zuständigkeit der Unteren Wasserbehör
de gegeben sein kann und diese daher stets geso
ndert zu beteiligen ist. 

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Rundverfügu
ng vom 23.10.2025. Diese finden Sie auf unserer 
Homepage unter: 
https://www.bezreg-muenster.de/system/files/medi
a/document/file/54_rundverfuegung_br_ms_23_10
_2025.pdf

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez. Andrea Sago

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Auf die "vorläufige Abwägungstablle - Beteiligung 
der Behörden gem. §4 (2) BauGB"
(Stellungnahme 2) wird verwiesen.

Die Inhalte der Rundverfügung zur Abwasserbesei
tigung, Starkregenvorsorge und Wasserschutzgeb
ieten werden im Bebauungsplan berücksichtigt.

Die Untere Wasserbehörde des Kreises Coesfeld 
wurde ebenfalls im Bebauungsplanverfahren
beteiligt.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

2 Deutsche Telekom Technik GmbH: West P
TI 15

Herr Patrick Ermeling, am: 04.12.2025
Aktenzeichen: Nicht angegeben.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Tel
ekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzun

Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Tel
ekommunikationslinien bleibt weiterhin gewährleist
et. Da grundsätzlich alle Grundstücke bereits an d
as Telekommunikationsnetz angeschlossen sind, 
wird eine Veränderung oder Verlegung der Teleko
mmunikationslinien weitgehend vermieden.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
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gsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die D
eutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und b
evollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wege
sicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahre
n Dritter entgegenzunehmen und dementsprechen
d die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Z
u der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Gegen den vorgelegten Bebauungsplan Nr. 167 b
estehen grundsätzlich keine Einwände.

Im Planbereich befinden sich
Telekommunikationslinien der Telekom, die aus d
en beigefügten Lageplänen ersichtlich sind. Diese 
versorgen die vorhandene Bebauung. Die
Belange der Telekom - z. B. das Eigentum der Tel
ekom, die ungestörte Nutzung ihres Netzes sowie 
ihre Vermögensinteressen sind betroffen. Es ist ni
cht ausgeschlossen, dass diese
Telekommunikationslinien in ihrem Bestand und in
ihrem weiteren Betrieb gefährdet sind. Die Aufwen
dungen der Telekom müssen bei der Verwirklichu
ng des Bebauungsplanes so gering wie möglich g
ehalten werden. Deshalb bitten wir, unsere Belang
e wie folgt zu berücksichtigen: 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Tel
ekommunikationslinien müssen weiterhin gewährl
eistet bleiben. 
Wir bitten deshalb, konkrete Maßnahmen so auf di
e vorhandenen Telekommunikationslinien abzusti
mmen, dass eine Veränderung oder Verlegung de
r Telekommunikationslinien vermieden werden ka
nn. 

Im Baugebiet werden Verkehrsflächen teilweise ni
cht als öffentliche Verkehrswege gewidmet, sonde
rn als Verkehrsflächen mit Geh-, Fahr- und Leitung
srechten zugunsten der Anlieger und Erschließung
sträger ausgewiesen. Diese Flächen müssen auch
zur Erschließung der anliegenden Grundstücke
mit Telekommunikationsinfrastruktur zur Verfügun
g stehen. 
Die Festsetzung der mit Geh-, Fahr- und Leitungsr
echten zu belastenden Flächen nach § 9 Abs. 1 N
r. 21 BauGB alleine begründet das Recht zur Verl
egung und Unterhaltung von
Telekommunikationslinien jedoch noch nicht. Desh
alb muss in einem zweiten Schritt die Eintragung e
iner beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im G
rundbuch erfolgen. 
Ich beantrage daher dem/den Grundstückseigentü
mer/n aufzuerlegen, die Eintragung einer beschrä
nkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch zu

Die genannten Hinweise zur Eintragung einer besc
hränkten persönlichen Dienstabrkeit im Grundbuc
h zugunsten der Telekom Deutschland GmbbH we
rden zur Kenntnis genommen, betreffen jedoch nic
ht den Bebauungsplan.
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Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bo
nn, mit folgendem Wortlaut zu veranlassen: 

Die Telekom Deutschland GmbH, Bonn, ist berech
tigt, Telekommunikationslinien/-anlagen aller Art n
ebst Zubehör zu errichten, zu betreiben, zu änder
n, zu erweitern, auszuwechseln und zu
unterhalten. Sie darf zur Vornahme dieser Handlu
ngen das Grundstück nach vorheriger Terminabsp
rache, bei unaufschiebbaren Maßnahmen (z. B. E
ntstörungen) jederzeit betreten und bei Bedarf bef
ahren. 
Über und in einem Schutzbereich von 50 cm
beiderseits der Telekommunikationslinien/-
anlagen dürfen ohne Zustimmung der Telekom De
utschland GmbH keine Einwirkungen auf den Grun
d und Boden, gleich welcher Art und zu welchem 
Zweck, vorgenommen werden, durch die die Tele
kommunikationslinien/-anlagen gefährdet oder bes
chädigt werden können. Das Recht kann einem Dr
itten überlassen werden. 

Es sollen innerhalb des Baugebietes Verkehrsfläc
hen nicht als öffentliche Verkehrswege (Private Ve
rkehrsflächen) gewidmet werden. Diese Flächen 
müssen aber zur Erschließung der anliegenden Gr
undstücke mit Telekommunikationsinfrastruktur zu
r Verfügung stehen. 
Zur Sicherung der Telekommunikationsversorgun
g bitte ich deshalb, die im vorgelegten Bebauungs
plan entsprechend gekennzeichneten Flächen nac
h § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB als mit einem Leitungsr
echt zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH
, Sitz Bonn zu belastende Flächen festzusetzen. 
Diese Kennzeichnung alleine begründet das Rech
t zur Verlegung und Unterhaltung jedoch noch nich
t. Deshalb muss in einem zweiten Schritt die
Eintragung einer beschränkten persönlichen Diens
tbarkeit im Grundbuch mit folgendem Wortlaut erfo
lgen: 
"Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Tel
ekom Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in de
m Recht auf Errichtung, Betrieb, Änderung und Un
terhaltung von Telekommunikationslinien, verbund
en mit einer Nutzungsbeschränkung." 

Vor diesem Hintergrund weise ich vorsorglich dara
uf hin, dass die Telekom die Telekommunikationsli
nien nur dann verlegen kann, wenn die Eintragung
einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu 
Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bo
nn, im Grundbuch erfolgt ist. 
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Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass 
Beschädigungen der vorhandenen Telekommunik
ationslinien vermieden werden und aus betrieblich
en Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ung
ehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinie
n jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abd
eckungen von Abzweigkästen und Kabelschächte
n sowie oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten
, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelzie
hfahrzeugen angefahren werden können. Es ist de
shalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden
vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zei
tpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekom
munikationslinien der Telekom informieren. Die Ka
belschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 
Weitere Kabelauskünfte erhalten Sie unter der E-
Mail-Adresse Planauskunft.West1@telekom.de od
er im Internet unter https://trassenauskunftkabel.te
lekom.de. 

Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 
Patrick Ermeling

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 
Technik Niederlassung West
PTI 15 Münster
Patrick Ermeling
Planung, Projektierung und Baubegleitung
Wolbecker Straße 268, 48155 Münster
+49 251 78877-7715 (Tel.)
E-Mail:patrick.ermeling@telekom.de
www.telekom.com
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